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Welche Regelung gibt es in 
der neuen Pfarre bezüglich 
der Pfarrbücher 
(Matrikenbücher)? 

Ab 1.1.2027 werden die Matrikenbücher in den 
Pfarrteilgemeinden geschlossen. Neue Einträge 
(Taufen, Trauungen, Begräbnisse…) können in der 
neuen Pfarre oder in den einzelnen 
Pfarrteilgemeinden erfasst werden. Die Erfassung 
erfolgt ausschließlich mit dem EDV-
Verwaltungsprogramm.  
Einträge, Urkunden, Scheine, Bestätigungen usw. 
können weiterhin in allen Pfarrteilgemeinden 
erstellt und ausgedruckt werden. 


